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lästinensischen Gebiet, einschließlich in Ost-Jerusalem und
seiner Umgebung, sofort einstellt, die dort bereits errichteten
Mauerabschnitte umgehend abbaut, alle damit zusammenhän-
genden Gesetze und Verordnungen widerruft oder für unwirk-
sam erklärt und für alle Schäden Ersatz leistet, die durch den
Bau der Mauer mit ihren schwerwiegenden Auswirkungen auf
die Menschenrechte und die sozioökonomischen Lebensbe-
dingungen des palästinensischen Volkes verursacht wurden;

13. unterstreicht die Notwendigkeit, die Einheit und ter-
ritoriale Unversehrtheit des gesamten besetzten palästinensi-
schen Gebiets zu achten und die Bewegungsfreiheit von Per-
sonen und Gütern in dem palästinensischen Gebiet, einschließ-
lich der Aufhebung der Beschränkungen für die Einreise nach
und die Ausreise aus Ost-Jerusalem, und die Bewegungsfrei-
heit im Verkehr mit den übrigen Teilen der Welt zu gewähr-
leisten;

14. unterstreicht außerdem, dass beide Parteien die Ver-
einbarungen von Scharm esch-Scheich, das Abkommen über
die Bewegungsfreiheit und den Zugang und die Einvernehm-
lichen Grundsätze für den Grenzübergang Rafah uneinge-
schränkt anwenden müssen;

15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 61/120

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 14. Dezember 2006, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 163 Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 16 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/408, Ziff. 25)97:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Antigua und Bar-
buda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien., Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Boli-
vien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bul-
garien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Volks-
republik Korea, Deutschland, Dominica, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich,
Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-
Bissau, Guyana, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik),
Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanada,
Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lett-
land, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexi-
ko, Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Ne-
pal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman,
Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Re-
publik Korea, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa,
San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Se-
negal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spa-
nien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Su-

riname, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, To-
go, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bo-
livarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafri-
kanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Tuvalu.
Enthaltungen: Äquatorialguinea, Burundi, Côte d’Ivoire, Dominikanische Re-

publik, Fidschi, Haiti, Kamerun, Malawi, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Nauru, Palau, Papua-Neuguinea, Tonga, Vanuatu, Vereinigte
Staaten von Amerika.

61/120. Der besetzte syrische Golan
Die Generalversammlung,
nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses zur

Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten
Gebiete beeinträchtigen98,

zutiefst besorgt darüber, dass sich der seit 1967 besetzte sy-
rische Golan nach wie vor unter israelischer militärischer Be-
setzung befindet,

unter Hinweis auf die Resolution 497 (1981) des Sicher-
heitsrats vom 17. Dezember 1981,

sowie unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Reso-
lutionen, zuletzt Resolution 60/108 vom 8. Dezember 2005,

nach Behandlung des gemäß Resolution 60/108 vorgeleg-
ten Berichts des Generalsekretärs99,

unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Resolutio-
nen, in denen sie Israel unter anderem aufforderte, seine Be-
setzung der arabischen Gebiete zu beenden,

erneut die Unrechtmäßigkeit des Beschlusses Israels vom
14. Dezember 1981 bekräftigend, den besetzten syrischen Go-
lan seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Verwal-
tung zu unterstellen, was zur faktischen Annexion dieses Ge-
biets geführt hat,

erneut erklärend, dass der gewaltsame Gebietserwerb nach
dem Völkerrecht, einschließlich der Charta der Vereinten Na-
tionen, unzulässig ist,

sowie erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten100 auf den besetzten syrischen Golan Anwendung findet,

eingedenk der Resolution 237 (1967) des Sicherheitsrats
vom 14. Juni 1967,

unter Begrüßung der Einberufung der Friedenskonferenz
über den Nahen Osten in Madrid auf der Grundlage der Reso-
lutionen des Sicherheitsrats 242 (1967) vom 22. November
1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973, die die Verwirk-

97 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Bru-
nei Darussalam, Dschibuti, Guinea, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien,
Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Libanon, Malaysia, Marokko, Maureta-
nien, Namibia, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Südafrika, Su-
dan, Syrische Arabische Republik, Tunesien, Venezuela (Bolivarische
Republik), Vereinigte Arabische Emirate und Palästina.

98 Siehe A/61/500.
99 A/61/327.
100 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. Deutsche Überset-
zung: dBGBl. 1954 II S. 781, 917; LGBl. 1989 Nr. 21; öBGBl.
Nr. 155/1953; AS 1951 300.
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lichung eines gerechten, umfassenden und dauerhaften Frie-
dens zum Ziel haben, und ihrer tiefen Besorgnis darüber Aus-
druck verleihend, dass der Friedensprozess auf allen Verhand-
lungsschienen ins Stocken geraten ist,

1. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, den einschlä-
gigen Resolutionen über den besetzten syrischen Golan Folge
zu leisten, insbesondere der Resolution 497 (1981) des Sicher-
heitsrats, in der der Rat unter anderem beschloss, dass der Be-
schluss Israels, den besetzten syrischen Golan seinem Recht,
seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu unterstellen,
null und nichtig und ohne völkerrechtliche Wirkung ist, und
verlangte, dass die Besatzungsmacht Israel ihren Beschluss
umgehend rückgängig macht;

2. fordert Israel außerdem auf, die Änderung des äuße-
ren Erscheinungsbildes, der demografischen Zusammenset-
zung, der institutionellen Struktur und des Rechtsstatus des be-
setzten syrischen Golan und insbesondere die Errichtung von
Siedlungen zu unterlassen;

3. stellt fest, dass alle bisherigen oder künftigen Gesetz-
gebungs- und Verwaltungsmaßnahmen und -handlungen der
Besatzungsmacht Israel, die eine Veränderung des Erschei-
nungsbildes und des Rechtsstatus des besetzten syrischen Go-
lan zum Ziel haben, null und nichtig sind, eine flagrante Ver-
letzung des Völkerrechts und des Genfer Abkommens vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten100 darstellen und keinerlei Rechtswirkung haben;

4. fordert Israel auf, davon Abstand zu nehmen, den sy-
rischen Staatsbürgern im besetzten syrischen Golan die israe-
lische Staatsbürgerschaft und israelische Personalausweise
aufzuzwingen, und von seinen Unterdrückungsmaßnahmen
gegen die Bevölkerung des besetzten syrischen Golan abzu-
lassen;

5. missbilligt die Verstöße Israels gegen das Genfer Ab-
kommen vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilperso-
nen in Kriegszeiten;

6. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, keine der ge-
nannten Gesetzgebungs- oder Verwaltungsmaßnahmen und
-handlungen anzuerkennen;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTIONEN 61/121 A und B
Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 14. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/410, Ziff. 9)101.

61/121. Informationsfragen

A
INFORMATION IM DIENSTE DER MENSCHHEIT

Die Generalversammlung,

Kenntnis nehmend von dem umfassenden und wichtigen
Bericht des Informationsausschusses102,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse-
kretärs über Informationsfragen103,

fordert mit Nachdruck, dass alle Länder, die Organisatio-
nen des gesamten Systems der Vereinten Nationen und alle an-
deren, die es angeht, in Bekräftigung ihrer Verpflichtung auf
die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und die
Grundsätze der Presse- und Informationsfreiheit sowie der Un-
abhängigkeit, des Pluralismus und der Vielfalt der Medien, in
tiefer Besorgnis über die zwischen entwickelten Ländern und
Entwicklungsländern bestehenden Disparitäten und die sich
auf Grund dieser Disparitäten ergebenden Folgen jedweder
Art, die sich auf die Fähigkeit der öffentlichen, privaten oder
sonstigen Medien sowie von Einzelpersonen in den Entwick-
lungsländern auswirken, Informationen zu verbreiten und ihre
Auffassungen sowie ihre kulturellen und ethischen Wertvor-
stellungen mittels ihrer eigenen kulturellen Produktion mitzu-
teilen und die Vielfalt der Informationsquellen und den freien
Zugang zu Informationen zu sichern, sowie in Anerkennung
der in diesem Kontext erhobenen Forderung nach einer, wie es
in den Vereinten Nationen und in verschiedenen anderen in-
ternationalen Foren genannt wurde, „neuen Weltinformations-
und -kommunikationsordnung, die als ein in ständiger Ent-
wicklung begriffener Prozess zu sehen ist“,

a) zusammenarbeiten und zusammenwirken, um die be-
stehenden Disparitäten im Informationsfluss auf allen Ebenen
zu verringern, indem sie den Ausbau der Kommunikationsin-
frastrukturen und -kapazitäten in den Entwicklungsländern
stärker unterstützen, unter gebührender Berücksichtigung der
Bedürfnisse dieser Länder und des Vorrangs, den sie diesen
Bereichen beimessen, mit dem Ziel, es ihnen und den öffent-
lichen, privaten oder sonstigen Medien in den Entwicklungs-
ländern zu gestatten, frei und unabhängig ihre eigene Informa-
tions- und Kommunikationspolitik zu entwickeln, Medien und
Einzelpersonen stärker am Kommunikationsprozess zu betei-
ligen und einen freien Informationsfluss auf allen Ebenen si-
cherzustellen;

b) sicherstellen, dass Journalisten ihrer beruflichen Tä-
tigkeit ungehindert und wirkungsvoll nachgehen können, und
alle tätlichen Angriffe auf sie entschieden verurteilen;

c) Unterstützung gewähren, damit die praktischen Aus-
bildungsprogramme für Presse-, Hörfunk- und Fernsehjourna-
listen öffentlicher, privater und sonstiger Medien in den Ent-
wicklungsländern beibehalten und ausgebaut werden;

101 Die in dem Bericht des Vierten Ausschusses empfohlenen Resoluti-
onsentwürfe wurden vom Informationsausschuss vorgelegt.

102 Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supple-
ment No. 21 und Addendum (A/61/21 und Add.1).
103 A/61/216 und Corr.1.




